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Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und Teilhabe in der Kindertagesbetreuung
(„Gute-Kita-Gesetz“)

Sehr geehrte Damen und Herren Bürgermeisterinnen und Bürgermeister,

die Geschäftsstelle hatte bereits mit Schnellbriefen vom 20.09.2018 und 30.10.2018 (lfd. Nrn.
242/2018 und 276/2018) über das „Gute-Kita-Gesetz“ informiert.

Der Familienausschuss des Deutschen Bundestages hat am 12.12.2018 den Weg frei gemacht
für die Verabschiedung dieses Gesetzes. Mit den Stimmen von CDU/CSU und SPD billigte der

Ausschuss den Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Weiterentwicklung der Qualität und
Teilhabe in der Kindertagesbetreuung mit einigen Änderungen.

Der Gesetzentwurf enthält im Wesentlichen die Inhalte des bereits mit Schnellbrief vom

20.09.2018 übersandten Gesetzentwurfs derBundesregierung (Drucksache 19/4947). Mit
dem vom Familienausschuss angenommenen Änderungsantrag der Koalitionsfraktionen (vgl.
Anlage 1) wurde zudem festgelegt, dass Maßnahmen zum Schutz von Kindern vor sexualisier-
ter Gewalt, Misshandlung und Vernachlässigung ebenfalls mit Mitteln des Bundes finanziert
werden können. Gelockert werden zudem Auflagen des Bundes an die Länder bei der sozialen
Staffelung der Kita-Gebühren. Anstelle verbindlicher Vorgaben enthält das Gesetz nunmehr
eine „Kann-Vorschrift“. Zudem ist vorgesehen, dass die kommunalen Landesverbände bei den
Handlungskonzepten der Länder einzubeziehen sind. Von daher sind einige Kritikpunkte der
kommunalen Seite im Verfahren aufgegriffen worden.

Der Deutsche Bundestag hat dann am 14.12.2018 in zweiter und dritter Lesung mit dem vom
Familienausschuss des Deutschen Bundestages angenommenen Änderungsantrag das „Gute-
Kita-Gesetz“ mit Mehrheit der Koalitionsfraktionen verabschiedet. Im Anschluss hat der Bun-

desrat trotz erheblicher Bedenken dem Gesetzesvorhaben zugestimmt und nicht den Vermitt-
lungsausschuss angerufen. Begründet wurde dies damit, die zügige Umsetzung des Gesetzes
zur Verbesserung der Situation in den Kindertageseinrichtungen im Interesse der betroffenen
Eltern und Kinder zu ermöglichen. Gleichzeitig hatte der Bundesrat eine Entschließung der
Länder Brandenburg und Saarland (vgl. Anlage 2) angenommen, mit welcher die Bundesregie-
rung aufgefordert wird, die Bundesbeteiligung spätestens im Zusammenhang mit der Evalua-
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tion im Jahr 2020 zu verstetigen, um die dauerhafte Erreichung der mit dem Gesetz verfolgten
Ziele nicht zu gefährden.

Das Gesetzesvorhaben wird im Wesentlichen zum 01.01.2019 in Kraft treten. Die Gesetzesän-

derung in $ 90 SGB VIll wird zum 01.08.2019 in Kraft treten.

Die Geschäftsstelle weist darauf hin, dass die Landesregierung die für 2019 vorgesehenen Mit-

tel von rd. 105 Mio. Euro für NRW zur Finanzierung der für ein weiteres Jahr vorgesehenen
Übergangsfinanzierung (Kita-Jahr 2019/2020) einbringen möchte. Die Mittel würden dann
zur Reduzierung des Anteils des Landes an der Übergangsfinanzierung verwendet. Eine ent-
sprechende Vereinbarung zwischen dem MKFFI und dem Bundesfamilienministerium ist bis-
lang allerdings noch nicht geschlossen worden.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Horst-Heinrich Gerbrand

Anlagen


